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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1992

Norm

UVG §4 Z2

Rechtssatz

Daß das Gericht die Möglichkeit eines Verdienstes in bestimmter Höhe (hier: von 14.000 Schilling in der Türkei) für

"eher unwahrscheinlich" gehalten hat, bedeutet nicht, daß der Unterhaltsp:ichtige keinesfalls dieses Einkommen

beziehe; er ist demnach nicht "offenbar" zur Leistung eines höheren Unterhalts unfähig.
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